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3.  Ersatz sonstiger Kosten 
 
3.1 Ersatz für Erste-Hilfe-Leistung 

1Sind durch die Erste-Hilfe-Leistung besondere Kosten entstanden, z.B. für die Herbeiholung einer Ärztin 
oder eines Arztes, für einen Krankenwagen oder sonstiger Beförderungsmittel, werden diese erstattet, 
soweit sie notwendig und nachgewiesen sind. 2Gleiches gilt für etwaige Ersatzansprüche Dritter, die bei der 
Hilfeleistung einen Schaden erlitten haben und dieser nicht auf andere Weise ersetzt werden kann.

3.2 Ersatz bei erhaltener Pauschale 

1Für Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von Gegenständen, die gegen eine pauschalierte 
Entschädigung (z.B. Arbeitsgeräte) verwendet werden, wird kein Ersatz geleistet. 2Pauschalierte 
Entschädigungen für die Beschaffung von Dienstkleidung ohne Ersatzleistung für beschädigte 
Gegenstände, schließen Sachschadenersatz nicht aus.


